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E L T E R N I N F O R M A T I O N                     Datum: 23.03.2026 

 

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2027/2028  

(1. Schultag: Montag, 23.08.2027) 

 

Liebe Eltern der Schulanfänger, 

 

nach § 119 Thüringer Schulordnung sind alle Kinder, die bis zum 01.08.2027 sechs Jahre alt 

werden, in einer Grundschule anzumelden. Dies betrifft demzufolge Kinder, die im Zeitraum 

02.08.2020 bis 01.08.2021 geboren wurden. 

 

Kinder, die am 30. Juni 2027 mindestens 5 Jahre alt sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig 

in die Schule aufgenommen werden.  

 

Bitte beachten Sie, dass die Schuleinzugsgebiete im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf Grund 

§ 3 Abs. 1 des Thüringer Schulgesetzes nicht mehr festgelegt sind. Benennen Sie daher bitte noch 

eine weitere staatliche Grundschule im Landkreis Schmalkalden-Meiningen als 

Zweitwunschschule, falls die Aufnahmekapazität an der Grundschule Fambach als 

Erstwunschschule erschöpft ist. 

 

Füllen Sie bitte unser Anmeldeformular (Schülerdaten-Erfassungsbogen – Neuaufnahme) 

sorgfältig aus und bringen dieses mit Unterschrift aller Sorgeberechtigten zu einem der beiden 

Anmeldetermine mit. Es genügt, wenn ein Sorgeberechtigter zur Anmeldung erscheint. 

 

Die Termine für die Schulanmeldung sind wie folgt: 

 

 Mittwoch, 06.05.2026 von 14:00 – 17:00 Uhr  

oder 

 Donnerstag, 07.05.2026 von 11:00 – 13:00 Uhr  

 

in der Staatlichen Grundschule ,,Thomas Müntzer“ in Fambach.  

 

Kinder, die von der Einschulung um ein Schuljahr zurückgestellt wurden, müssen erneut 

angemeldet werden. 

 

Das Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten behalten Sie bitte bei Ihren 

Unterlagen. Bringen Sie außerdem bitte eine Kopie der Geburtsurkunde oder des 

Familienstammbuches mit. Achten Sie bitte bei alleinigem Sorgerecht, bei Vorliegen einer 

Sorgerechtserklärung, bei verheirateten Sorgeberechtigten ohne gleiche Nachnamen oder bei 

Gerichtsurteilen zum Sorgerecht auf das Mitbringen der entsprechenden Unterlagen in Kopie. 

Ggf. können Kopien auch bei der Anmeldung durch uns angefertigt werden. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit gern an uns wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

S. Knieling  

Schulleiterin 


